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1 Einleitung 

Das Jahr 2014 wurde durch eine Reihe von bedeuten-
den Ereignissen in der internationalen Geo- und Wirt-
schaftspolitik geprägt, die auch die Agrarmärkte di-
rekt und indirekt beeinflusst haben. Die politische 
Umwälzung in der Ukraine und die damit in Zusam-
menhang stehenden Wirtschaftssanktionen Russlands 
und der Europäischen Union (EU) sind nur ein Bei-
spiel. Berichte über im globalen Maßstab sinkende 
Agrarpreise kennzeichneten vor allem die zweite Jah-
reshälfte. Neben der Wahl des Europäischen Parla-
ments und des Amtsantritts einer neuen EU-Kom-
mission stand 2014 im Zeichen der Implementierung 
der reformierten EU-Agrarpolitik. 

In diesem Beitrag fassen wir die wichtigsten Er-
gebnisse bezüglich der Agrarhandelsbeziehungen zwi-
schen der EU und der Russischen Föderation sowie 
der GAP-Implementierung zusammen. Des Weiteren 
gehen wir auf die Gründung der Eurasischen Wirt-
schaftsunion zum 1. Januar 2015 ein und skizzieren 
die Entwicklungen in den Verhandlungen über inter-
nationale Handelsabkommen.  

2 Globale Entwicklungen 

Preisdruck auf Agrarmärkten 

Im globalen Maßstab gaben die Preise auf vielen  
Agrarmärkten nach. Am stärksten, gemessen am FAO 
Food Price Index im November 2014 im Vergleich 
zum Vorjahresmonat, waren die Märkte für Milchpro-
dukte und Ölsaaten betroffen. Dagegen sind die Preise 
für Fleisch im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen. 
Als Gründe werden die guten Ernten in vielen Welt-
regionen und der Rückgang des Erdölpreises angeführt. 
Die Abbildung 1 zeigt aber auch, dass sich die realen 
Preise immer noch auf einem Niveau bewegen, das 
deutlich über dem Preisniveau der 1990er Jahre liegt.  

3 Agrarhandelsbeziehungen  
zwischen der EU und Russland 

Das bisherige Vorgehen der russischen Administra-
tion, ausgewählte heimische Agrarmärkte durch ver-
schiedenste Einfuhrbeschränkungen zu schützen, 
wurde auch 2014 fortgesetzt bzw. deutlich verstärkt. 

Abbildung 1.  Weltagrarpreisentwicklung 1961-2014 

Quelle: FAO (2015)  

0

50

100

150

200

250

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

FA
O

 F
oo

d 
Pr

ic
e 

In
de

x 
(2

00
2-

20
04

 =
 1

00
)

Reale Nahrungsmittelpreise Nominale Nahrungsmittelpreise



GJAE 64 (2015), Supplement  
Die landwirtschaftlichen Märkte an der Jahreswende 2014/15 

2 

Als besonders restriktive Maßnahme kann die Imple-
mentierung eines Einfuhrverbotes für Fleisch und 
Fleischprodukte, Milch und Milchprodukte sowie Obst 
und Gemüse aus Australien, den EU-Mitgliedstaaten, 
Kanada, Norwegen und den USA Anfang August 
2014 eingestuft werden. Diese Einfuhrbeschränkun-
gen wurden offiziell als Gegenmaßnahme auf Sankti-
onen der EU als Folge der Annexion der Krim durch 
Russland und die gewaltsamen Auseinandersetzungen 
in der Ostukraine angekündigt. Vor dem Hintergrund 
der Ausrichtung der russischen Agrarpolitik und den 
wiederholten Handelsrestriktionen während der ver-
gangenen Jahre lässt sich das jüngste Importembargo 
aber auch als ein Instrument der Importsubstitution 
einordnen.  

3.1  Staatliches Programm zur Förderung 
der russischen Landwirtschaft 

Im Rahmen der Ernährungssicherungsdoktrin, als Teil 
der Nationalen Sicherheitsstrategie, aus dem Jahr 
2010 strebt die russische Regierung nach einer stabi-
len inländischen Produktion von Nahrungsmitteln und 
der Erreichung von definierten Marktanteilen für ein-
heimische Agrarprodukte. Unter anderem für Getreide, 
Zucker, pflanzliche Öle, Fleisch und Fleischprodukte 
sowie Milch und Milchprodukte wird ein Marktanteil 
der inländischen Produktion zwischen 80 % und 95 % 
angestrebt (OECD, 2013: 237). Den aktuell gültigen 
agrarpolitischen Rahmen bildet vor allem das staat-

liche Programm für die Entwicklung der Landwirt-
schaft, das für den Zeitraum 2013-2020 gilt. Die wich-
tigsten Ziele sind eine Steigerung der Wachstumsraten 
der landwirtschaftlichen Produktion und vermehrte 
Investitionen in die Landwirtschaft, um somit die 
gesteckten Selbstversorgungsziele zu erreichen. Für 
die Finanzierung der verschiedenen Maßnahmen sind 
insgesamt 2 498 Mrd. Rubel vorgesehen, von denen 
ca. 2/3 aus dem föderalen Budget und 1/3 aus den 
Budgets der Regionen beigesteuert werden. Die größ-
te Ausgabenposition des nationalen Programms stellen 
mit 23 % verbilligte Zinsen für Kredite dar. Die weite-
ren Positionen umfassen eine Kofinanzierung regiona-
ler Programme (16 %), Flächenzahlungen für Acker-
kulturen (11 %) und Direktzahlungen für die Milch-
produktion (5 %). Seit Einführung des Embargos lau-
fen in der russischen Regierung Verhandlungen über 
die Steigerung der Finanzhilfen im Rahmen des Pro-
gramms. So hat der Landwirtschaftsminister Nikolai 
Fjodorov angedeutet, dass Moskau aus dem föderalen 
Budget innerhalb der nächsten 3-4 Jahre zusätzliche 
137 Milliarden Rubel bereitstellen wird (MINISTE-
RIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT DER RUSSISCHEN FÖDE-

RATION, 2014a).  

3.2  Russlands Agraraußenhandel 

Neben der budgetären Förderung kommen aber auch 
Maßnahmen im Außenhandel zur Anwendung. Wäh-
rend verschiedene Ackerkulturen durch Exportabga-

Abbildung 2.  Finanzielle Mittel zur Förderung der russischen Landwirtschaft 2013-2020 

Quelle: MINISTERIUM DER LANDWIRTSCHAFT DER RUSSISCHEN FÖDERATION (2014b) 
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ben besteuert werden, sind vor allem die Importe tieri-
scher Erzeugnisse immer wieder von Einfuhrbeschrän-
kungen betroffen. Als Grund werden überwiegend 
sanitäre und phytosanitäre Schutzmaßnahmen ange-
führt. Tabelle 1 listet die Produkte und Produkt-
gruppen auf, für die ein vorübergehendes Importverbot 
bzw. das einjährige Importverbot seit August 2014  
gilt. 

Exportabgaben werden für die Ausfuhr von Öl-
saaten seit 1992 erhoben. Nach zeitweiligen Export-
beschränkungen für Weizen 2010/11 wurde Ende 
2014 die Einführung von Exportsteuern in Höhe von 
15 % des Preises zuzüglich eines festen Betrages von 
7,50 Euro/t ab dem 1. Februar 2015 für fünf Monate 
angekündigt. Der Mindestbetrag für die Abgabe be-
läuft sich auf umgerechnet 35 Euro/t (BOERDERIJ, 
2014). Mit dem Beitritt Russlands zur WTO im Au-
gust 2012 hat sich die russische Regierung verpflich-
tet, die inländische Stützung und den Außenschutz bis 
zum Jahr 2020 zu liberalisieren. Dazu gehört ein 
schrittweiser Abbau der Exportabgaben für Ölsaaten. 
Ob und wie diese Verpflichtungen umgesetzt werden, 
bleibt abzuwarten. 

Auch wenn eine abschließende Quantifizierung 
der Effekte noch aussteht, so steht dennoch fest, dass 
das Importembargo starke Auswirkungen auf die in-
ternationalen Agrarmärkte verursachte. Besonders be-

troffen waren die europäischen und nordamerikani-
schen Lebensmittelerzeuger und -exporteure. Die EU-
Kommission schätzt, dass von dem Embargo ca. 43 % 
der EU-Agrarausfuhren nach Russland betroffen sind. 
Dies entspricht Waren im Wert von 5,1 Mrd. Euro 
(AGRA-EUROPE, 2014l). Da viele Beschränkungen im 
Fleischhandel schon vorher bestanden, sind die Märk-
te für Käse, Butter, Obst und Gemüse vergleichsweise 
stärker betroffen. Staaten wie Armenien, Tadschikis-
tan, China oder Brasilien versuchen im Gegenzug den 
Absatz ihrer Erzeugnisse in Russland zu erhöhen 
(AGRA-EUROPE, 2014d). 

Auf der russischen Seite sind die Konsumenten 
die größten Verlierer, die Angebotsknappheit und 
Preiserhöhungen für die betroffenen Nahrungsmittel 
ausgesetzt sind. Eine Studie des Instituts für Strategi-
sche Analysen FBK beziffert die Kosten der Einfuhr-
beschränkungen, gemessen als zusätzliche Inflation, 
für die russischen Konsumenten seit August 2014 auf 
45 Mrd. Rubel. Die Konsumentenausgaben für Gemü-
se sind mit 16 % am stärksten gestiegen, gefolgt von 
Fleisch mit einer Steigerung von 5 %. Überraschen-
derweise sind die Ausgaben für Molkereiprodukte um 
3 % gefallen. Die Autoren führen den Rückgang auf 
ein kleineres Angebot und das Ausweichen der Kon-
sumenten auf günstigere Basisprodukte zurück (FBK, 
2014).  

Tabelle 1.  Importbeschränkungen seitens Russlands 

Temporäre Importverbote Russlands 2014 

Produktgruppe Betroffene Länder 

Rind- und Geflügelfleisch sowie  
Fleischprodukte 

alle EU-Mitgliedstaaten, zusätzlich Australien, Dänemark, Griechenland, 
Italien, Kroatien, Litauen, Rumänien, Schweden, Serbien, Ungarn; 

Schweinefleisch und  
Schweinefleischprodukte 

Estland, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Mexiko, Moldau, Polen,  
Südafrika, Südkorea, Ukraine, USA 

Milch und Milchprodukte Österreich, Ukraine 

Gemüse, Obst und Pflanzenerzeugnisse Polen, Moldau, Ukraine 

Embargo vom 6.8.14 für Produkte aus Australien, der EU, Kanada, Norwegen und den USA 

Produktgruppe Einzelwarennomenklatur der Zollunion 

Rind-, Schweine-, Geflügelfleisch 0201 - 0203, 0207, 0210 

Fisch- und Krebstiere 0301 - 0308 

Milch- und Milchprodukte 0401 - 0406 

Gemüse  0701 - 0714  

Obst 0801 - 0813 

Produkte aus Schlachtnebenerzeugnissen 1601 00 

Produkte aus pflanzlichem Fett 1901 90 110 0, 1901 90 910 0 

diverse Lebensmittel 2106 90 920 0, 2106 90 980 4 - 5, 2106 90 980 9  

Quellen: ROSSELKHOZNADZOR (2014); REGIERUNG DER RUSSISCHEN FÖDERATION (2014)  
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Mit der Republik Moldau, die im Juni 2014 ein 
Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet 
hat, beendete Russland Anfang August die Zollfreiheit 
für alle Einfuhren. Bedingt durch die Struktur der 
Handelsbeziehung traf die Maßnahme fast aus-
schließlich landwirtschaftliche Produkte wie Getreide, 
Wein, Fleisch, Obst, Gemüse und Zucker (AGRA-
EUROPE, 2014j). Mitte September wurde das Assozi-
ierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU 
ratifiziert, das die Ukraine-Russland-Krise ausgelöst 
hatte. Allerdings wurde die zollfreie Öffnung des uk-
rainischen Marktes für europäische Güter um ein Jahr 
auf Ende 2015 verschoben. Um die leeren Plätze der 
europäischen Produkte zu füllen, hat Russland den 
Markt für verschiedene Länder teilweise geöffnet. 
Zum Beispiel stiegen die Importe aus Weißrussland 
deutlich an, wobei es immer wieder auch Vermutun-
gen über Re-Exporte aus den EU-Ländern gibt. 

3.3  Gründung der  
Eurasischen Wirtschaftsunion 

Die angestrebte stärkere wirtschaftliche Integration 
Russlands mit den weiteren Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion nimmt mit dem Jahreswechsel 2014/15 
weitere Gestalt an. Aufbauend auf der Zollunion, die 
2010 durch Kasachstan, Russland und Weißrussland 
gegründet wurde, unterzeichneten die Staatspräsi-
denten der drei Länder am 29. Mai 2014 den Vertrag 
zur Gründung der Eurasischen Wirtschaftsunion 
(EAWU). Die Arbeit der Organisation soll ab dem 1. 
Januar 2015 beginnen. Am 10. Oktober 2014 hat sich 
auch Armenien der Union angeschlossen. Kirgisistan 
und Tadschikistan beabsichtigen, in der nächsten Zeit 
der EAWU beizutreten. Neben den Finanz- und Ener-
giesektoren soll auch im Agrarhandel eine engere 
Integration erreicht werden. Es kann aber noch nicht 
von einem freien Verkehr von Waren, Dienstleistun-
gen, Kapital sowie Arbeitskräften zwischen den Mit-
gliedstaaten gesprochen werden. So ist unter anderem 
die Angleichung der sanitären und phytosanitären 
Standards und technischen Normen noch nicht abge-
schlossen. Obwohl nicht alle EAWU-Mitglieder der 
WTO beigetreten sind, gelten auch für die Wirt-
schaftsunion WTO-Regeln. So darf zum Beispiel der 
gemeinsame EAWU-Zollsatz die bei Beitritt Russ-
lands zur WTO vereinbarten Höchstsätze nicht über-
schreiten. Im Umkehrschluss bedeutet dies wiederum, 
dass bei einem zukünftigen WTO-Beitritt Kasachstans 
oder Weißrusslands möglicherweise EAWU-Zollsätze 
gesenkt werden müssten (OECD, 2013).  

Mit der Annexion der Krim beeinflusst Russland 
mit seiner Agrarpolitik auch die Entwicklung der 
Landwirtschaft auf der Halbinsel. Da ein Großteil des 
Wassers für die landwirtschaftliche Bewässerung aus 
dem Dnepr stammt und die Ukraine seit April 2014 
die Wasserversorgung stark reduziert hat, steht der 
Ackerbau vor besonderen Herausforderungen. Mit 
Exportverboten für verschiedene Nahrungsmittel und 
landwirtschaftliche Produkte versucht Russland die 
Versorgung auf der Krim zu gewährleisten. Diese Maß-
nahme galt vor allem für Brotweizen, Fleisch, Milch, 
Pflanzenöl, Zucker, Eier und Alkohol. Aus dem russi-
schen Föderationshaushalt wurden zur Unterstützung 
des Agrarsektors auf der Krim im Jahr 2014 insgesamt 
ca. 410 Mio. Rubel (8,8 Mio. Euro) zugesagt. Davon 
waren etwa 83 % für Programme im Ackerbau vorge-
sehen und der Rest soll der Unterstützung der tieri-
schen Erzeugung dienen (AGRA-EUROPE, 2014g, 
2014h, 2014i). 

4 Entwicklungen in der Gemein-
samen Agrarpolitik der EU 

4.1  Implementierung der GAP-Reform  
in den Mitgliedstaaten 

Nach der endgültigen Verabschiedung der Agrar-
reform kurz vor dem Jahresende 2013 wurde das Jahr 
2014 vor allem durch die Klärung weiterer Details, wie 
die Anrechnungsfaktoren für die Ökologische Vor-
rangfläche und die Umsetzung der GAP-Reform in 
nationales Recht, bestimmt. Für die Finanzierung der 
EU-Agrarpolitik stehen im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens von 2014 bis 2020 insgesamt 408,3 
Mrd. Euro zur Verfügung. Dies entspricht einem An-
teil von 38 % des gesamten EU-Haushalts. Die Mit-
gliedstaaten können in einem begrenzten Umfang Mit-
tel zwischen der ersten und der Zweiten Säule um-
schichten. Nach Berücksichtigung der Ausnutzung 
dieser Option ergibt sich für den Zeitraum 2015-2020 
eine Verteilung der EU-Mittel von rund 250 Mrd. Euro 
für Maßnahmen der Ersten Säule und rund 100 Mrd. 
Euro für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
(AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN UNION, 2014). Vor 
allem die Maßnahmen der ländlichen Entwicklung, die 
sogenannte Zweite Säule, sind in vielen Fällen an eine 
Kofinanzierung seitens der Mitgliedstaaten gekoppelt. 

Im Rahmen der Reform wurde die Möglichkeit, 
Direktzahlungen weiterhin an die Produktion ausge-
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wählter Produkte, wie Baumwolle, Leguminosen, Obst, 
Mutterkühe, Schafe, Ziegen, die Milch- sowie die Rind-
fleischproduktion, zu binden (fakultativ gekoppelte 
Stützung), nicht abgeschafft. Nur wenige Staaten bzw. 
Regionen (Deutschland, die Niederlande, England und 
Wales) machen von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch. Das sind nach den Reformbeschlüssen 13 % 
der Direktzahlungen in EU-Mitgliedstaaten, die bisher 
schon von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. 
Hinzu kommen 2 % der Förderungen, die an die Er-
zeugung von Eiweißpflanzen geknüpft werden können.  

Die Kürzung der Direktzahlungen oberhalb von 
150 000 Euro je Betrieb kommt nicht in allen Mit-
gliedstaaten zur Anwendung. 23 Länder werden diese 
Maßnahme einführen, darunter auch Belgien mit dem 
Landesteil Flandern. Ob die Beträge oberhalb dieser 
Grenze komplett gestrichen werden (zum Beispiel in 
Irland und Nordirland) oder degressiv gestaffelt sind 
(zum Beispiel in Schottland und Wales), ist ebenfalls 
den nationalen Regierungen überlassen (ALLEN et al., 
2014). Belgien (nur Wallonien), Deutschland, Frank-
reich, Kroatien, Litauen und Rumänien nutzen statt-
dessen die Option der Umverteilungsprämie (AMTS-

BLATT DER EUROPÄISCHEN UNION, 2014). Das heißt, 
diese Länder zahlen eine höhere Direktzahlung für die 
ersten Hektare. Das vereinfachte Verfahren der Be-
triebsprämienverwaltung (SAPS) in vielen der jüngs-
ten EU-Mitgliedstaaten wird entgegen ursprünglichen 
Absprachen verlängert.  

Wie schon erwähnt, haben die Mitgliedstaaten 
zum ersten Mal in der Geschichte der GAP die Mög-
lichkeit, Finanzmittel zwischen der Ersten und der 
Zweiten Säulen umzuverteilen. Von dieser Möglich-
keit machen sehr viele Länder Gebrauch. Ausnahmen 
sind Finnland, Luxemburg, Österreich, Litauen und 
Slowenien. Während die betreffenden Staaten der  
EU-15 ausnahmslos die Mittel für den ELER-Fonds 
aufstocken, gibt es unter den seit 2004 beigetretenen 
Mitgliedern sowohl Aufstockungen als auch Abzüge. 
Vor allem Kroatien, Polen und die Slowakei reduzie-
ren den ELER-Fonds um 13 bis 21 % gegenüber der 
2013 vereinbarten Ausstattung. Estland und Lettland 
stocken mit mehr als 10 % die Mittel für die ländliche 
Entwicklung deutlich auf (AMTSBLATT DER EUROPÄI-

SCHEN UNION, 2014). 

4.2 Ausblick 

Noch vor Ablauf des aktuell gültigen mehrjährigen 
Finanzplanes stehen eventuell erneute Änderungen 
der GAP an. So soll 2017 eine Erhöhung des Anteils 
der ökologischen Vorrangflächen von 5 % auf 7 % 

geprüft werden. Der neue EU-Agrarkommissar hat bei 
der Anhörung vor dem Europaparlament und bei sei-
nem Amtsantritt bekräftigt, die weitere Vereinfachung 
der GAP und die Stärkung des Prinzips der Subsidiari-
tät voranzutreiben (HOGAN, 2014). Darüber hinaus 
wurde seitens des Parlaments ein mid-term review der 
mehrjährigen Finanzplanung 2016 durchgesetzt (EU-

ROPÄISCHES PARLAMENT, 2013). Möglicherweise 
wird der Planungshorizont für das Budget von derzeit 
sieben Jahren an den fünfjährigen Rhythmus der Le-
gislaturperiode angepasst. 

Das Jahr 2015 wird außerdem sicher von der 
Umstellung des europäischen Milchmarktes geprägt 
werden. Mit Ablauf des derzeitigen Wirtschaftsjahres 
läuft die Milchquote aus. Damit wird ein agrarmarkt-
politisches Instrument abgeschafft, das Zeit seines 
Bestehens von Agrarökonomen kritisiert wurde (zum 
Beispiel HARVEY UND THOMSON, 1985). Da aber mit 
einer Überschreitung der Milchquote im Wirtschafts-
jahr 2014/15 zu rechnen ist, wird dennoch eine Super-
abgabe erhoben. Trotz wiederholten Forderungen nach 
einer fortgesetzten politischen Steuerung des Milch-
marktes zum Beispiel seitens einzelner Abgeordneter 
des Europäischen Parlaments ist keine Einführung 
neuer Instrumente vorgesehen. Die Europäische Kom-
mission erwartet mittelfristig eine Ausdehnung der 
Milchproduktion in Nordwest- und Mitteleuropa (Däne-
mark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, 
den Niederlanden und Polen). Die Mehrproduktion 
wird der Prognose zu Folge zu Käse und Milchpulver 
verarbeitet. Während für den Käse vor allem ein  
steigender Konsum innerhalb der EU erwartet wird, 
sollen die zusätzlichen Milchpulvermengen mehrheit-
lich exportiert werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 
2014).  

4.3 Implementierung der GAP  
in Deutschland 

Die rechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung  
der GAP-Reform in Deutschland sind erfüllt. Der 
Bundesrat gab am 7. November 2014 endgültig grünes 
Licht. Der Bundestag hat dem benötigten nationalen 
Regelwerk, dem Agrarzahlungen-Durchführungsgesetz, 
schon am 3. November 2014 zugestimmt (AGRA-
EUROPE, 2014m). Neben der nationalen Umsetzung 
geht es darum, die Cross-Compliance-Verpflichtungen 
ausschließlich durch Rechtsverordnung auszugestal-
ten, um künftig flexibler auf Änderungen des EU-
Rechts reagieren zu können. Geregelt wird ferner das 
Auslaufen der Vorschriften zum Erhalt von Dauer-
grünland im Rahmen der Cross-Compliance Ende 
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nächsten Jahres, da der Schutz des Grünlandes dann 
Bestandteil des Greenings wird. Gegenüber dem letz-
ten Förderzeitraum stehen den deutschen Landwirten 
ca. 8 % weniger Mittel in der Ersten Säule und rd. 4 % 
mehr Mittel in der Zweiten Säule zur Verfügung. 

Die Direktzahlungen für das Antragsjahr 2014 
werden gekürzt, um die Krisenreserve für Marktmaß-
nahmen aufzubauen. Jenseits eines Freibetrags von 
2 000 Euro erhalten die Landwirte um rund 1,3 % 
geringere Beträge. Falls die Mittel nicht ausgegeben 
werden, können die Landwirte eine Ausschüttung der 
Reserve erwarten, wie es mit den 2013 einbehaltenen 
Mitteln geschah (AGRARHEUTE.COM, 25.11.2014). 

4.4 EU-Sonderprogramm für den 
Russlandhandel 

Zur Abmilderung der möglichen Auswirkungen des 
russischen Import-Embargos hat die Europäische 
Kommission ein Sonderprogramm aufgelegt. Dieses 
Programm umfasst die Verlängerung der Beihilfen für 
die private Lagerhaltung von Käse, Butter und Mager-
milchpulver, Förderung des Absatzes von Obst und 
Gemüse sowie Schadensersatz für Ernteverzicht und 
Grünernte. Für zusätzliche Direktzahlungen an die 
Milcherzeuger stellte die Kommission 28 Mio. Euro 
für die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und 
Litauen sowie 10,7 Mio. Euro für Finnland bereit 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION, 19.11.2014; 19.12.2014). 
Für Entlastungsmaßnahmen auf dem Obst- und Ge-
müsemarkt wurden im Rahmen von drei Hilfspaketen 
insgesamt 290 Mio. Euro bereitgestellt (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION, 29.09.2014).  
Nach Auskunft der EU-Kommission haben bis-

her neun der 28 Mitgliedstaaten keinen Gebrauch von 
dem Stützungsprogramm gemacht: Dänemark, Finnland, 
Großbritannien, Irland, Luxemburg, Malta, Schweden, 
Ungarn und Zypern.  

5 Bilaterale Handelsabkommen 
der EU 

Die Verhandlungen der EU mit den USA über das 
transatlantische Freihandelsabkommen sind noch 
nicht abgeschlossen. Vorschläge seitens der Europäi-
schen Kommission beinhalten die Abschaffung von 
Zöllen für 96 % aller Produktgruppen. Für sensible 
Agrarprodukte sollen die Importkontingente erhöht 
werden. Für die EU fallen die Märkte für Fleisch, 
Ethanol und Reis in diese Kategorie, für die USA gilt 
dagegen der Zuckermarkt als sensibel. Bei Themen 

der Tier- und Pflanzengesundheit bestehen die jewei-
ligen Verhandlungspositionen weiterhin, und es liegen 
keine konkreten Angebote vor. Die USA haben aber 
die seit 15 Jahren bestehenden Einfuhrbeschränkun-
gen für Rindfleisch aus der EU, die als Reaktion auf 
die BSE-Ausbrüche eingeführt wurden, aufgehoben 
(AGRA-EUROPE, 2014b, 2014e, 2014f). 

Die Verhandlungen über ein Freihandelsab-
kommen der EU mit Kanada (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement CETA) wurden im Au-
gust abgeschlossen. Die Ratifizierung steht aber noch 
aus (AGRA-EUROPE, 2014k).  

Die Zahl der Länder, die bis jetzt im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems (APS) einen privile-
gierten Zugang zum EU-Binnenmarkt hatten, wurde 
zu Beginn des Jahres 2014 reduziert. Statt der ur-
sprünglich 177 Staaten kommen nur noch 90 Länder 
in den Genuss dieses Status. Gründe für eine Ab-
erkennung sind die gestiegene Wirtschaftskraft der 
Länder oder der privilegierte Marktzugang über ande-
re Präferenzabkommen. Zu den nicht mehr privile-
gierten Ländern gehören unter anderem Argentinien, 
Brasilien, Mexico, Russland, Südafrika und die arabi-
schen Ölstaaten (AGRA-EUROPE, 2014a). 

6 Personalia 

Nach der Europawahl im Mai 2014 trat zum 1. No-
vember 2014 Jean-Claude Juncker sein Amt als neuer 
Präsident der EU-Kommission an. Der Ire Phil Hogan 
bekleidet in der neuen Kommission das Amt des EU-
Kommissars für Landwirtschaft und ländliche Räume 
(AGRARHEUTE.COM, 23.10.2014). 

Nach dem Rücktritt von Dr. Hans-Peter Friedrich 
wurde Christian Schmidt als neuer Bundeslandwirt-
schaftsminister im Februar 2014 vereidigt (AGRA-
EUROPE, 2014c).  
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